
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/2/24 2006/04/0002
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.2006

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

AVG §56;

BVergG 2002 §100 Abs2;

BVergG 2002 §163 Abs1;

BVergG 2002 §163 Abs2;

BVergG 2002 §169 Abs2 Z3;

Rechtssatz

§ 163 Abs. 2 BVergG ordnet die unverzügliche Verständigung des Auftraggebers von der beabsichtigten Einleitung

eines Nachprüfungsverfahrens an. Daher ist gegenständlich im Hinblick auf das Verfahrensgeschehen zunächst zu

klären, wann der Unternehmer den Nachprüfungsantrag eingebracht hat. Dabei kommt es nicht darauf an, wann der

Nachprüfungsantrag bei der unzuständigen Behörde (hier: beim UVS) eingebracht wurde, ist doch gemäß § 163 Abs. 2

letzter Satz BVergG ausdrücklich die "Einbringung des Nachprüfungsantrages gemäß Abs. 1" maßgebend. Zweifellos ist

damit, berücksichtigt man den systematischen Zusammenhang dieser Gesetzesstelle und die Überschrift des

betreCenden Gesetzesabschnittes "Das Verfahren vor dem Bundesvergabeamt", der Zeitpunkt der Einbringung des

Antrages beim Bundesvergabeamt gemeint.
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